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Beratungsfolge: 
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Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: 

Kracke, Irma 

 

Organisationseinheit: 

Klimaschutzbeauftragte 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Rat beschließt – vorbehaltlich der Genehmigung des Landkreises Aurich zur Haushaltssatzung 2023 

– nachfolgend: 

1. Der Rat der Stadt Norden stellt für die Weiterführung des Förderprogramms „Photovoltaik“ wei-

tere 15.000 Euro zur Verfügung. Die maximale Einzelförderung beträgt 150,00 Euro. 

2. Der Entwurf der Förderrichtlinie vom 14.08.2023 wird beschlossen. 

 

 

 

  



- 2 - 

 

Finanzen      

Finanzielle Auswirkungen Ja  Betrag: 15.000 €  

 Nein     
      

Hh-Mittel stehen im      

Haushaltsjahr 2023 Ja  Haushaltsstelle:        

zur Verfügung Nein  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 
      

Folgejahre Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

 Nein     
      

Folgekosten Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

 Nein     
      

Hat diese Entscheidung      

konsolidierende Wirkung Ja  (welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

für den Haushalt? Nein     
 

Personal      

Personelle Auswirkungen Ja         

   (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage) 

 Nein     
 

Strategische Ziele  
   

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort 

unter Nutzung der vorhandenen Stärken, weil       
 

 

2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister 

zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen, weil       
 

 

3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und 

Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt, weil       
 

 

4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen  

und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur  

und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt, weil       
 

 

5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft 

und sichern diese durch nachhaltige Konzepte, weil       
 

 

6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum, weil       
 

 

7. Wir unterstützen die Flüchtlingshilfe, weil       
 

 

8. Wir fördern den Klimaschutz, weil Bürger/-innen bei der Anschaffung von 

Steckersolargeräten unterstützt werden, um erneuerbare Energie zu erzeugen und den 

eigenen Strombedarf zu reduzieren.  
 

 

9. Wir fördern die Teilhabe von Menschen mit Behinderung  

in allen Bereichen der Stadt Norden, weil       
 

 

 (Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechts-

lage gesondert erläutern.) 

 

   

 Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)  

        
   

 Andere Ziele:  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Das am 27.09.2022 vom Rat der Stadt Norden beschlossene Förderprogramm „Photovoltaik“, mit einem 

Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 80.000 Euro, erzielte positive Auswirkungen bei den Bürgern/-

innen der Stadt Norden. Gefördert wurde die Errichtung von Photovoltaik- (PV-) Anlagen als Balkonmo-

dule mit einem Modulwechselrichter und einer maximalen Leistung von 600 Watt auf und an Neu- und 

Bestandsgebäuden im Gebiet der Stadt Norden. 

Ziel des Förderprogramms war es Bürger/-innen bei der Anschaffung von Steckersolargeräten zu unter-

stützen, um kostengünstig und umweltfreundlich erneuerbare Energie zu erzeugen und den eigenen 

Strombedarf zu reduzieren.  

 

Insgesamt konnten 266 Förderanträge mit jeweils 300,00 Euro Zuschuss erfolgreich vergeben werden. 

 

Seitens der Bürger/-innen besteht weiterhin rege Nachfrage. Im vergangenen Umwelt- und Verkehrsaus-

schuss am 12.06.2023 wurde angeregt eine Fortführung des Förderprogramms in Betracht zu ziehen und 

– vorbehaltlich der Genehmigung des Landkreises Aurich zur Haushaltssatzung 2023 – weitere 15.000 

Euro im Haushalt bereitzustellen. 

Da die Anlagen ab 01.01.2023 von der Umsatzsteuerpflicht befreit wurden, sind diese in der Anschaffung 

kostengünstiger geworden. Auf Grund dessen wäre es empfehlenswert bei einer Fortführung des Förder-

programms den Zuschuss auf 150,00 Euro anzusetzen. So können nochmals 100 Förderanträge den Ei-

gentümern/-innen sowie Mietern/-innen der Stadt Norden zur Verfügung gestellt und bei der Anschaffung 

von Steckersolargeräten unterstützen werden. 
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